
VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM NETZBETREIBER UND DEM BENANNTEN VERTRETER EINER AKTIVITÄT ZUR GEMEINSAMEN NUTZUNG VON ENERGIE DURCH AKTIVE KUNDEN, DIE GEMEINSAM INNERHALB EINES GEBÄUDES HANDELN
ZWISCHEN
Der Gesellschaft [À compléter]
Im Folgenden als „Netzbetreiber“ bezeichnet
EINERSEITS
UND
[À compléter]

Im Folgenden als „benannter Vertreter“ bezeichnet
ANDERERSEITS
im Folgenden jeweils einzeln als „eine Partei“ oder gemeinsam als „die Parteien“ bezeichnet.


1. Präambel
Der benannte Vertreter möchte eine Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie innerhalb eines Gebäudes, das an das Netz des Netzbetreibers angeschlossen ist, umsetzen.
Diese Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie wurde dem Netzbetreiber gemeldet.
Nach Prüfung des Antrags durch den Netzbetreiber hat dieser festgestellt, dass alle Bedingungen in Verbindung mit der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie erfüllt sind.
[bookmark: _Hlk145413261]Die vorliegende Vereinbarung wird somit in Anwendung von Artikel 35nonies, §2, Abs. 6 des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes und des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. März 2023 über Energiegemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Energie abgeschlossen (im Folgenden als „die Vereinbarung“ bezeichnet).

ODER
Nach Prüfung des Antrags durch den Netzbetreiber hat dieser festgestellt, dass die Bedingung in Verbindung mit [indiquer condition non rencontrée] nicht erfüllt ist. 
Der Netzbetreiber legt die vorliegende Vereinbarung, die in Anwendung von Artikel 35nonies, §2, Abs. 6 des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes und des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. März 2023 über Energiegemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Energie abgeschlossen wurde, unter der aufschiebenden Bedingung vor, dass [à compléter].
Wenn der Nachweis über die Erfüllung der aufschiebenden Bedingung nicht eingeht, kann die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie nicht beginnen.


2. Zweck 
Ziel der vorliegenden Vereinbarung ist es, die Rechte und Pflichten der Parteien, die Art und Weise der Übermittlung der Zählerdaten durch den Netzbetreiber sowie den anzuwendenden Verteilerschlüssel festzulegen.


3. Beschreibung der gemeinsamen Nutzung von Energie
[À compléter en fonction du cas d’espèce : reprendre les éléments essentiels]

4. Benannter Vertreter der gemeinsamen Nutzung von Energie
Der Vertreter der gemeinsamen Nutzung von Energie wurden von allen aktiven Kunden, die gemeinsam handeln, benannt. Er ist der einzige Ansprechpartner des Netzbetreibers und handelt im Rahmen der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie im Namen und Auftrag der Kunden. 
Hierzu erklärt der benannte Vertreter, ordnungsgemäß von den aktiven Kunden, die gemeinsam handeln, dazu befugt worden zu sein, sie für die Durchführung der vorliegenden Vereinbarung zu vertreten. 
Der Vertreter der gemeinsamen Nutzung von Energie legt jedem der von der gemeinsamen Nutzung von Energie betroffenen aktiven Kunden eine Kopie der vorliegenden Vereinbarung vor. 
In Anhang 1 zur vorliegenden Vereinbarung befindet sich die Liste der Erzeugungsanlagen und der aktiven Kunden, die an der gemeinsamen Nutzung von Energie teilnehmen.

5. Verteilerschlüssel
Die Verteilung der erzeugten Mengen, die in das Netz eingespeist und für die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie bereitgestellt werden, erfolgt durch Anwendung des gewählten Verteilerschlüssels, der dem Netzbetreiber gemäß dem Benachrichtigungsverfahren mitgeteilt wurde.
Für diese gemeinsame Nutzung von Energie wurde folgender Verteilerschlüssel ausgewählt: 
[A compléter]



6. Pflichten der Parteien
6.1 Pflichten des benannten Vertreters
6.1.1 Pflicht der Teilnehmer, über einen Smart Meter/AMR zu verfügen
Der benannte Vertreter stellt sicher, dass alle Teilnehmer der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie mit einem Smart Meter oder einem ARM-Zähler gemäß Artikel 35 octies, §3 des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes ausgestattet sind, mit dem die gemeinsam genutzte Strommenge auf Grundlage des in dieser Vereinbarung festgelegten Verteilerschlüssels genau bestimmt werden kann.
Im Sinne der Vereinbarung sind Teilnehmer aktive Kunden, die gemeinsam handeln und an der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie entweder als Verbraucher von gemeinsam genutzter Energie oder gegebenenfalls als Bereitsteller der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Strom oder in beiden Funktionen beteiligt sind.
6.1.2 Pflicht zur Information des Netzbetreibers
Der benannte Vertreter meldet dem Netzbetreiber jede Änderung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung, insbesondere den Abgang eines Teilnehmers, den Zugang eines neuen Teilnehmers, die Einstellung der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie, Änderungen an den für die gemeinsame Nutzung genutzten Erzeugungsanlagen etc. über jedes Kommunikationsmittel, das gemäß dem in Artikel 8 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. März 2023 über Energiegemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Energie genannten Verfahren beweiskräftig ist. 
Diese Änderungen, die vor jeder Umstellung gemeldet werden, führen nach Überprüfung der Bedingungen durch den Netzbetreiber zu einer Anpassung der Bedingungen der Vereinbarung gemäß Artikel 9.3 der vorliegenden Vereinbarung und sind Gegenstand eines Nachtrags.
6.1.3 Information der Teilnehmer zur Erfassung der Lastkurven
Jede Teilnahme erfordert die Erfassung und Verwendung der Lastkurven bezüglich der aktiven Teilnehmer durch den Netzbetreiber, um eine korrekte Funktion der gemeinsamen Nutzung von Energie zu ermöglichen. 
Die Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt den Gesetzen zur Privatsphäre (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) sowie dem Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten („Rahmengesetz“). 
Der Netzbetreiber ist dazu verpflichtet, den Vertreter vorab, transparent und unmissverständlich über die Häufigkeit und die Zwecke der Erfassung der Lastkurven der an der gemeinsamen Nutzung von Energie beteiligten Teilnehmer sowie über die Folgen der Verarbeitung der Daten aus ihren Smart Metern zu informieren. Der Vertreter wiederum leitet diese Informationen an die Teilnehmer der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie weiter. Hierbei ist jeder in der Wahl des Informationskanals frei.
6.1.4 Reklamationen oder Beschwerden eines Teilnehmers
Der benannte Vertreter übermittelt im Rahmen der Durchführung der Vereinbarung dem Netzbetreiber jegliche Reklamation eines Teilnehmers, die die Verantwortung des Netzbetreibers betrifft. Diese Reklamation muss innerhalb einer Frist von fünf Arbeitstagen ab Erhalt durch den benannten Vertreter übermittelt werden.
Jede Reklamation eines Teilnehmers bezüglich der Elemente, die für jeden EAN-Code vom benannten Vertreter in Durchführung des Übereinkommens festgelegt wurden, unterliegt der alleinigen Verantwortung des benannten Vertreters.
Der Netzbetreiber verpflichtet sich, dem benannten Vertreter spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang der Reklamation zu antworten, zusammen mit allen für die Bearbeitung durch den Netzbetreiber erforderlichen Unterlagen.
6.2. Pflichten des Netzbetreibers 
6.2.1 Definition der Zählerdaten
Der Netzbetreiber setzt alle erforderlichen Mittel ein, um monatlich die folgenden geschätzten oder abgelesenen Daten zu berechnen, die für die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie erforderlich sind:

· Einspeisung (I): Für einen VNN die erzeugte Netto-Strommenge, die direkt in das Netz eingespeist wird, da sie nicht in der Viertelstunde selbst verbraucht wurde; 

· Entnahme (PI): Für einen VNN der Anteil des Verbrauchs, der nicht durch die lokale Erzeugung abgedeckt ist, und der aus dem Netz kommt. Für einen Teilnehmer an einer Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie umfasst die Entnahme einerseits die verbrauchte gemeinsam genutzte Menge und andererseits den Fremdverbrauch (Pl = VPC + AL); 

· Gemeinsam genutzte Menge (VP): Die Summe der viertelstündlich eingespeisten Mengen, die den Teilnehmern einer Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie zur Verfügung gestellt werden (VP = ∑ I); 

· Verbrauchte gemeinsam genutzte Menge (VPC): Für einen VNN der Anteil des Verbrauchs, der vom gemeinsam genutzten Strom im Rahmen einer Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie abgedeckt wird; 

· Überschuss (E): Für einen VNN die gemeinsam genutzte Menge, die ihm zugewiesen wurde, die er aber nicht verbraucht hat; 
· Überkapazität (S): Anteil der gemeinsam genutzten Menge, der im Rahmen der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie nicht verbraucht wurde. Es handelt sich um die Differenz zwischen der gemeinsam genutzten Menge und den verbrauchten gemeinsam genutzten Mengen (S = VP – ∑ VPC). Es handelt sich zudem um die Summe der Überschüsse, die sich aus der gegebenenfalls wiederholten Aufteilung der gemeinsam genutzten Menge ergeben (S = ∑ E).

· Fremdverbrauch (AL) oder Restmenge oder auch zusätzliche Menge: Für einen VNN der Anteil des Verbrauchs, der nicht durch den gemeinsam genutzten Strom abgedeckt ist. Diese Menge wird durch Abzug der verbrauchten gemeinsam genutzten Menge von der Entnahme ermittelt und vom Versorger des Teilnehmers in Rechnung gestellt (AL = Pl – VPC). 
6.2.2 Übermittlung/Bereitstellung der Zählerdaten
Der Netzbetreiber setzt alle erforderlichen Mittel ein, um dem benannten Vertreter monatlich und spätestens bis zum zwölften Arbeitstag des folgenden Monats die in Artikel 6.2.1 der vorliegenden Vereinbarung angeführten Daten zur Verfügung zu stellen. Nicht validierte Daten können wöchentlich übermittelt werden. Folgende Informationen werden an den benannten Vertreter gesendet:
· Entnahme jedes Teilnehmers;
· Einspeisung des/der Erzeuger(s);
· angewandte Art der Verteilung;
· von jedem Teilnehmer verbrauchte gemeinsam genutzte Menge;
· von allen Teilnehmern gemeinsam genutzte Menge;
· etwaige Überkapazität;
· Fremdverbrauch jedes Teilnehmers;
Die Bereitstellung der in Artikel 6.2.1 und 6.2.2 dieser Vereinbarung angeführten Daten erfolgt auf Basis automatischer oder manueller Übertragungsprozesse, die vom Netzbetreiber vordefiniert wurden.
7. Tarif[footnoteRef:1] [1: 	Die Tarife für die Nutzung des Netzes können auf der Internetseite der CWaPE (https://wwww.cwape.be ) und/oder der CREG ( https://www.creg.be/fr ) abgerufen werden] 

[bookmark: _Hlk145578006][bookmark: _Hlk145577899]Die Nutzung des lokalen Verteil- oder Übertragungsnetzes im Rahmen der gemeinsamen Nutzung wird bei der Berechnung der Netzkosten, Steuern, Zuschläge und sonstigen regulierten Kosten berücksichtigt, die gemäß dem Dekret des Wallonischen Parlaments vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes und dem Dekret des Wallonischen Parlaments vom 19. Januar 2017 über die für die Verteilnetzbetreiber für Gas und Strom geltende Tarifmethodik gelten und vom Inhaber des Zugangs/Versorger in Rechnung gestellt werden.
Die Berechnung der oben angeführten Kosten basiert auf der am Zugangspunkt jedes Teilnehmers gemessenen Strommenge, wobei in diesem Fall sowohl die gemeinsam genutzte Strommenge, die er in Anspruch nimmt, als auch die Reststrommenge, die vom Versorger geliefert wird, berücksichtigt werden. 

8. Haftung
8.1 Haftungsregelung
Jede Partei haftet gegenüber der anderen Partei für direkte und bestimmte Schäden, die der anderen Partei durch Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung der ihr aus der Vereinbarung obliegenden Pflichten entstehen.
Für jede zusätzliche Verpflichtung oder Verpflichtung, die von den in der Vereinbarung genannten Verpflichtungen abweicht, die der benannte Vertreter gegenüber den Teilnehmern oder einem Dritten dieser Vereinbarung eingegangen ist, kann der Netzbetreiber nicht verantwortlich gemacht werden und jede solche Verpflichtung bindet den benannten Vertreter gegenüber den Teilnehmern oder diesem Dritten.

8.2 Höhere Gewalt und dringliche Situationen
[bookmark: _Hlk140242373]Die Parteien haften nicht und sind nicht zu Schadenersatz verpflichtet, wenn einer von ihnen durch die Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung aller oder eines Teils ihrer vertraglichen Verpflichtungen ein Schaden entsteht, wenn diese Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung auf das Eintreten eines Ereignisses höherer Gewalt oder einer dringlichen Situation im Sinne von Kapitel VI des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2021 zur Genehmigung der technischen Regelung für die Verwaltung der Stromverteilnetze in der Wallonischen Region und den Zugang zu diesen oder von Kapitel II, Abschnitt 4 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 26. Januar 2012 bezüglich der Revision der technischen Regelung für den Betrieb des lokalen Stromübertragungsnetzes in der Wallonischen Region und den Zugang zu diesem Netz zurückzuführen ist.
Die vertraglichen Verpflichtungen der Parteien, deren Erfüllung damit unmöglich wurde, werden für die Dauer des Ereignisses höherer Gewalt oder der dringlichen Situation ausgesetzt.
Die Partei, die sich auf höhere Gewalt oder eine dringliche Situation berufen möchte, informiert die andere Partei unverzüglich per Einschreiben über die Art des geltend gemachten Ereignisses höherer Gewalt und dessen voraussichtliche Dauer.
Die Partei, die sich auf höhere Gewalt oder eine dringliche Situation beruft, ist verpflichtet, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um deren Auswirkungen und Dauer zu begrenzen.

9. Durchführung der Vereinbarung
9.1 Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung
Die Vereinbarung tritt zum Datum der Unterschrift durch die Parteien in Kraft.
Sie wird für eine unbestimmte Laufzeit unter Vorbehalt einer etwaigen Anpassung des gesetzlichen und regulatorischen Rahmens abgeschlossen.
Im Falle einer Änderung des für die gemeinsame Nutzung geltenden gesetzlichen und rechtlichen Rahmens verpflichten sich die Parteien, innerhalb der durch diesen gesetzlichen und rechtlichen Rahmen vorgeschriebenen Frist und – sofern keine solche Frist besteht – innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen, rechtlichen oder regulatorischen Bestimmungen in gutem Glauben eine neue Vereinbarung auszuhandeln, welche diesem Rahmen entspricht.
Die Vereinbarung kann innerhalb der Fristen gekündigt werden, die durch Artikel 9.5 der Vereinbarung vorgesehen sind. 

[bookmark: _Hlk133933773]9.2 Datum der Aufnahme der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie
Die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie beginnt am [à compléter], sofern die Vereinbarung unterzeichnet wurde und 20 Tage vor diesem Datum beim Netzbetreiber eingegangen ist.
ODER
Die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie beginnt am 20. Arbeitstag nach dem Tag des Erhalts der unterzeichneten Vereinbarung durch den betroffenen Netzbetreiber. Der Netzbetreiber informiert den benannten Vertreter über das genaue Datum für die Aufnahme der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie. 
Der benannte Vertreter ist verpflichtet, alle Teilnehmer der gemeinsamen Nutzung von Energie hierüber zu informieren.
ODER
Die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie beginnt am 20. Arbeitstag nach Erhalt des Nachweises über die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen durch den betroffenen Netzbetreiber. Der Netzbetreiber informiert den benannten Vertreter spätestens 15 Arbeitstage vor diesem Datum über das genaue Datum für die Aufnahme der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie.
Der benannte Vertreter ist verpflichtet, alle Teilnehmer der gemeinsamen Nutzung von Energie hierüber zu informieren.

9.3 Änderung in Verbindung mit der gemeinsamen Nutzung von Energie
Vor ihrer Umsetzung wird jede Änderung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung von Energie, die eine Änderung der Bedingungen der Vereinbarung zur Folge hat, dem Netzbetreiber vom benannten Vertreter mit einem beweiskräftigen Kommunikationsmittel mitgeteilt und nach Prüfung der Einhaltung der Bedingungen durch den Netzbetreiber Gegenstand eines Nachtrags zur Vereinbarung.

9.4 Schutz personenbezogener Daten
Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der Gesetze zur Privatsphäre (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) sowie des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten („Rahmengesetz“). 
Die Rechte auf Zugriff und gegebenenfalls auf Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten – insbesondere bezüglich eines Teilnehmers – werden von den Parteien garantiert.
Für die Anwendung der vorliegenden Vereinbarung handeln der benannte Vertreter und der Netzbetreiber in der Funktion als Verantwortliche für die Verarbeitung, jeweils für die Verarbeitungen, die unter die ihnen durch das Dekret vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes und dessen Ausführungserlasse übertragenen gesetzlichen Aufgaben fallen. Der benannte Verantwortliche ist somit ab Erhalt der Daten für deren Verarbeitung verantwortlich.
Wenn der benannte Vertreter von einem Teilnehmer einen Antrag auf Zugriff und auf Berichtigung bezüglich personenbezogener Daten erhält, die den Teilnehmer betreffen und die sich in seinem Besitz befinden, richtet der benannte Vertreter seine Antwort direkt an den Teilnehmer.
Wenn der benannte Vertreter von einem Teilnehmer einen Antrag auf Zugriff und auf Berichtigung bezüglich personenbezogener Daten erhält, die den Teilnehmer betreffen und die sich im Besitz des Netzbetreibers befinden, übermittelt er den Antrag unverzüglich dem Netzbetreiber. Der Netzbetreiber richtet seine Antwort direkt an den betroffenen Teilnehmer und informiert den benannten Vertreter.
Der benannte Vertreter verpflichtet sich dazu, die Daten, die ihm der Netzbetreiber übermittelt, gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung und gemäß den Zwecken, die eindeutig im Dekret vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarktes und in dessen Ausführungserlassen beschrieben sind, zu nutzen.
Der benannte Vertreter verpflichtet sich dazu, durch keine Handlung oder Unterlassung den Netzbetreiber in eine Situation zu bringen, in der dieser möglicherweise gegen Datenschutzgesetze verstößt, und selbst in keiner Weise gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Bei einem Vorfall, der die Daten der Teilnehmer betrifft, und wenn dies angemessen ist, unterstützt der Vertreter den Netzbetreiber in vollem Umfang.

[bookmark: _Hlk133935775]9.5 Kündigung der Vereinbarung
Der benannte Vertreter hat die Möglichkeit, die Vereinbarung zu kündigen, wenn die Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie eingestellt wird. In diesem Fall und gemäß Artikel 9 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. März 2023 über Energiegemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Energie informiert der benannte Vertreter auf elektronischem Wege den Netzbetreiber über das gewünschte Datum der Einstellung der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie, welche um Mitternacht erfolgen muss.
Diese Information muss bis spätestens 20 Arbeitstage vor dem gewünschten Datum der Einstellung der Aktivität zur gemeinsamen Nutzung von Energie beim Netzbetreiber eingehen. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, erfolgt die Einstellung der Aktivität am 20. Arbeitstag ab Erhalt der Information durch den Netzbetreiber.
Der Netzbetreiber hat die Möglichkeit, die Vereinbarung per Einschreiben mit Anforderung einer Empfangsbestätigung an den benannten Vertreter zu kündigen, wobei eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten vor dem gewünschten Datum des Inkrafttretens dieser Kündigung einzuhalten ist, wenn der benannte Vertreter seinen Pflichten aus dieser Vereinbarung nicht nachkommt, nachdem eine Aufforderung zur Einhaltung der Pflichten innerhalb einer angemessenen Frist erfolglos geblieben ist. 

9.6 Anwendbares Recht 
Die vorliegende Vereinbarung unterliegt belgischem Recht.
Jede Streitigkeit bezüglich der Gültigkeit, Interpretation und Durchführung der vorliegenden Vereinbarung ist Gegenstand eines obligatorischen vorherigen Schlichtungsversuchs zwischen den Parteien.


Erstellt in zweifacher Ausfertigung im ………………….………………… am …………………………, wobei beide Parteien bestätigen, ihre Ausfertigung erhalten zu haben.


Für den Netzbetreiber                                                                   Für den benannten Vertreter,


[Anhang 1: Liste der Teilnehmer und der Erzeugungsanlagen]
[Anhang 2: Meldeformular]
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